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fen, technisch begründete Arbeitsnormen weiter zu 
entwickeln und die Produktionstechnik laufend zu 
verbessern.

(2) Die leitenden Organe sind verpflichtet, die bis
her gemachten Erfahrungen in der Arbeitsinstruk
tion anzuwenden und alle Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Arbeitsmethoden und Erfahrungen der 
besten Arbeiter, besonders der Aktivisten, auf die 
anderen Arbeiter im Betrieb und im Industriezweig 
zu übertragen.

(3) Die leitenden Organe sind verpflichtet, das 
Vorschlags- und Erfindungswesen auf breiter Basis 
zu entwickeln und alle technischen Neuerungen in 
Übereinstimmung mit den Interessen der Deutschen 
Demokratischen Republik anzuwenden.

§ И
Die Leiter der volkseigenen Betriebe und Vereini

gungen sind verpflichtet, bei der Erstellung der 
technisch begründeten Arbeitsnormen die Richt
linien des Zentralausschusses für technische Arbeits
normen (Z TAN) beim Ministerium für Industrie der 
Deutschen Demokratischen Republik anzuwenden. 
Die technisch begründeten Arbeitsnormen sind im 
Betriebsvertrag festzulegen.

§ 12
Das Ministerium für Industrie kann im Einver

nehmen mit dem Ministerium für Arbeit und Ge
sundheitswesen und dem Zentralvorstand der zu
ständigen Gewerkschaft technisch begründete Ar
beitsnormen für Gruppen von volkseigenen Betrie
ben oder für volkseigene ganze Industriezweige für 
verbindlich erklären.

§ 13
Die Anwendung der hochproduktiven Leistungs

lohnarbeit (Stücklohnarbeit) auf der Grundlage tech
nisch begründeter Arbeitsnormen ist ständig zu er
weitern.

§ 14
Die Fachministerien sind verpflichtet, in Zusam

menarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und Ge
sundheitswesen und den zuständigen Gewerkschaf
ten den ihnen unterstehenden volkseigenen Betrie
ben und Vereinigungen laufend Anweisungen für 
Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät zu geben.

§ 15
Die Fachministerien sind verantwortlich für die 

Erstellung von Lohngruppenkatalogen für die einzel
nen Wirtschaftszweige und von Betriebs-Lohngrup
penkatalogen für die volkseigenen Betriebe. Die Lohn
gruppenkataloge für die einzelnen Wirtschaftszweige 
sind vom Ministerium für Arbeit und Gesundheits
wesen kurzfristig zu bestätigen.

§ 16
(1) Das Ministerium für Arbeit und Gesundheits

wesen hat die Aufgabe, darüber zu wachen, daß bei 
dem Abschluß von Kollektiv-Verträgen für die volks
eigenen Betriebe und Vereinigungen ein Lohnsystem 
entwickelt wird, das dem Unterschied zwischen ein
fachen und komplizierten, leichten und schweren 
Arbeiten sowie zwischen den volkswirtschaftlich 
entscheidenden Industriezweigen und den übrigen 
Wirtschaftszweigen zu Gunsten der höher qualifi

zierten Arbeit und der größeren volkswirtschaft
lichen Bedeutung Rechnung trägt.

(2) Die Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Be
trieben und Verwaltungen werden durch Kollektiv- 
Verträge geregelt. Bis zum 1. Juni 1950 legt das 
Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen dem 
Ministerrat eine Verordnung über den Abschluß 
von Kollektiv-Verträgen zur Verabschiedung vor.

§ 17
(1) Die planmäßige Steigerung der Arbeitsproduk

tivität sichert die ständige Erhöhung des Reallohnes.
(2) Das Ministerium für Planung in Zusammen

arbeit mit dem Ministerium für Arbeit und Gesund
heitswesen und dem Ministerium der Finanzen glie
dert die geplante Gesamt-Lohnsumme auf und ar
beitet ein dem Volkswirtschaftsplan entsprechendes 
Lohngefüge für jedes Planjahr aus.

IV.
Förderung der Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung

§ 18
(1) Die Aktivistenbewegung ist die wichtigste ge

sellschaftliche Kraft bei der Erfüllung der Wirt
schaftspläne zur Festigung der demokratischen Ord
nung. Sie wird von den Gewerkschaften organisiert 
und geführt. Ihre Förderung ist eine nationale Auf
gabe.

(2) Die Direktionen der volkseigenen Betriebe und 
das technische Personal sind an der Aktivistenbe
wegung aktiv beteiligt und tragen für ihre weitere 
Entwicklung eine hohe Verantwortung.

(3) Die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik, die Landesregierungen und alle staat
lichen und wirtschaftlichen Organe sind verpflichtet, 
diese Bewegung allseitig zu fördern.

§ 19
Zum Tag der Aktivisten, den 13. Oktober, werden 

jährlich Ehrenzeichen verliehen für:
a) Helden der Arbeit — Silber-Ehrenzeichen.

Die Verteilung erfolgt durch Beschluß der 
Regierung auf gemeinsamen Vorschlag der 
Gewerkschaften und der entsprechenden Mi
nisterien. Die mit dem Titel „Held der Arbeit“ 
Ausgezeichneten zählen zu dem Personen
kreis, dessen Förderung die Kulturverord
nungen regeln.

b) Verdiente Aktivisten — Bronze-Ehrenzeichen,
Verdiente Erfinder — Bronze-Ehrenzeichen.

Die Verleihung erfolgt durch das zuständige 
Fachministerium auf Vorschlag der Gewerk
schaften und der Direktion des Betriebes.

§ 20
Zur Auszeichnung der besten Qualitätsbrigaden 

verleiht das zuständige Ministerium der Deutschen 
Demokratischen Republik auf Vorschlag der Ge
werkschaften und der Direktion des Betriebes den 
Titel „Brigade der besten Qualität“.

§ 21
Zur Entfaltung der Wettbewerbsbewegung in den 

entscheidenden Industrie- und Wirtschaftszweigen 
verleiht die Regierung der Deutschen Demokrat!-


